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Die Bausparkasse Wüstenrot AG (Gew.Reg.Nr. VVM-19950-00) ist im Nebengewerbe Versicherungsagent zur Wüstenrot Versicherungs-AG. 

Verbraucherinformationen gemäß §§ 5ff Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz,  
BGBl. I  Nr. 62/2004 zum Zweck des Abschlusses eines Bausparvertrages 
 
 
1. Über den Unternehmer 
Firmenname: Bausparkasse Wüstenrot AG 
Hauptgeschäftstätigkeit: Bauspargeschäft gem. § 1 (1) Bausparkassengesetz 
 
Anschrift:  
Alpenstraße 70 
5020 Salzburg 

Service-Hotline: 
Telefon: +43 (0)57070 116 
Telefax: +43 (0)57070 109 
Österreichweit zum Einheitstarif 

E-Mail: 
office@wuestenrot.at 
Homepage: 
http://www.wuestenrot.at 

 
Firmenbuchnummer/Firmenbuchgericht: UID-Nr.: 
319422 p, Landesgericht Salzburg ATU64814945 
 
Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht – Bankenaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien 
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Österreich, Sparte Bank und Versicherung,  
 Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
 
2. Über die Finanzdienstleistung 
Die diesbezüglichen Informationen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft:  
Hinweise über den Zweck des Bausparvertrages finden sich im § 1, über Gesamtpreis und mögliche Kostenfaktoren 
in den §§ 5, 14 und 22. Die Bausparkasse verrechnet keine zusätzlichen Kosten für die Benutzung eines Fernkom-
munikationsmittels. 
 
3. Über den Fernabsatzvertrag 
Der Vertragspartner (Verbraucher) ist berechtigt, innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsab-
schlusses vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung zurückzutreten. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rück-
tritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfänger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften 
Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesendet wird. 
Eine allfällige Rücktrittserklärung ist schriftlich an die Bausparkasse Wüstenrot AG, Alpenstraße 70, 5020 Salzburg 
oder per E-Mail an die Adresse office@wuestenrot.at zu richten. 
Für den Fall der Nichtausübung des Rücktrittsrechtes besteht Bindung an den Vertrag nach Maßgabe der Allgemei-
nen Bedingungen für das Bauspargeschäft. 
 
Der Bausparvertrag hat keine Mindestlaufzeit; die steuerliche Mindestbindungsfrist für prämienbegünstige Bauspar-
verträge beträgt 6 Jahre. Zum Kündigungsrecht der Vertragsparteien verweisen wir auf § 13 unserer Allgemeinen 
Bedingungen für das Bauspargeschäft. Die Konsequenzen einer Vertragskündigung sind in den §§ 5 (Verwaltungs-
kostenbeitrag), 14 (Sonderbedingungen für die Spartarife - Zinsenrückrechnung) und 16 (Teilkündigung) geregelt. 
Sowohl auf die Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss von Verträgen als auch auf alle vertragli-
chen Beziehungen ist österreichisches Recht anzuwenden. Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht in 
Salzburg vereinbart, sofern nicht gesetzliche Vorschriften (z.B. § 14 Konsumentenschutzgesetz) einen anderen Ge-
richtsstand zwingend vorschreiben. 
Die Kommunikation mit dem Verbraucher findet in deutscher Sprache statt. Ihr Antrag und die Bausparurkunde, wel-
che Ihnen zugesandt wird, werden bei uns gespeichert.   
 
4. Über Rechtsbehelfe 
Für Reklamationen zuständig: 
Bausparkasse Wüstenrot AG 
Beschwerdemanagement 

Alpenstraße 70 
5020 Salzburg 

Tel. +43 (0)57070 170 
E-Mail: beschwerde@wuestenrot.at 

 
Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft,  
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien (office@bankenschlichtung.at, www.bankenschlichtung.at) 
 
An die Schlichtungsstelle können sich im Rahmen von deren Zuständigkeit auch Kunden der Bausparkasse Wüsten-
rot AG wenden. Die Schlichtungsstelle ist unter anderem zuständig für Beschwerden im Zusammenhang mit dem 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen. Beschwerden sind schriftlich oder elektronisch in deutscher Sprache (bei 
grenzüberschreitenden Fällen auch in englischer Sprache zulässig) unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und 
unter Beifügung der notwendigen Unterlagen an die Schlichtungsstelle zu richten. Die Verfahrenssprache ist deutsch. 
 
Einlagensicherung: 
Die Bausparkasse gehört einer Einlagensicherungseinrichtung im Sinne des Einlagensicherungs- und Anlegerent-
schädigungsgesetzes (ESAEG) an. Der Bausparer erhält hierüber mit der Annahme seines Antrages die gesetzgemäße 
Information. 


